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A. Einleitung

I. Problemaufriss

Im Steuerrecht gilt der Grundsatz der Gestaltungsfreiheit. Der Fiskus hat die
Rechtsverhältnisse im Grundsatz so zu nehmen, wie sie die Steuerpflichtigen
gestalten. Kehrseite dieser Prämisse ist, dass die Steuerpflichtigen, die sich einmal
für eine Gestaltung entschieden haben, auf ihrer Grundlage besteuert werden.
Dies gilt auch dann, wenn die Steuerpflichtigen bei ihrer Steuerplanung einem
Irrtum unterlegen sind, der zu einer unerwünschten Steuerbelastung führt.

Haben sich die Steuerpflichtigen beispielsweise dafür entschieden, ein Grund-
stück durch eine Schenkung zu übertragen, und nicht berücksichtigt, dass hier-
durch eine Schenkungsteuer anfällt, ändert dies zunächst nichts an der Tatsache,
dass der Steueranspruch entstanden ist.

Gleichzeitig steht es den Steuerpflichtigen als Parteien eines zivilrechtlichen
Vertrags jedoch frei, das steuerlich fehlgeplante Rechtsgeschäft mit Instrumenten
des Zivilrechts anzupassen oder zu beseitigen. Schließlich existieren in allen Pri-
vatrechtsordnungen Rechtsinstitute, mit denen Gestaltungsfehler korrigiert wer-
den können.

In Konstellationen von steuerlicher Fehlplanung tritt nun das ein, was regel-
mäßig passiert, wenn ein Sachverhalt an der Schnittstelle zweier Rechtsgebiete
angesiedelt ist – Wertungen konfligieren: Auf der einen Seite steht das Steuer-
recht, das davon ausgeht, dass ein Steueranspruch durch Tatbestandserfüllung
grundsätzlich unabänderlich entsteht, und auf der anderen Seite steht das Zivil-
recht, das einer nachträglichen Fehlerkorrektur prinzipiell offen gegenübersteht.

Diese Beobachtung mündete in der Vergangenheit noch in einer grundsätzli-
chen Kontroverse zum Verhältnis von Zivil- und Steuerrecht. Bis zum Ende der
1980er Jahre machte man sich in der deutschen Rechtswissenschaft viele Gedan-
ken darüber, in welcher Beziehung die beiden Rechtsgebiete zueinander stehen.1

Heutzutage darf man auf diesem Fundament aufbauen und ohne abstrakten
Exkurs direkt zwei konkrete Fragen stellen. Auf zivilrechtlicher Ebene ist zu-
nächst zu fragen, ob ein Irrtum über Steuerfolgen zur Aufhebung bzw. Anpas-
sung eines Vertrags führen kann. Spiegelbildlich hierzu stellt sich auf steuerrecht-

1 Vgl. nur Tipke, JuS 1970, 149 ff.; Meincke, JuS 1976, 693 ff.; Walz, ZHR 147 (1983),
281 ff.; Schulze-Osterloh, AcP 190 (1990), 139 ff.; Koller, Privatrecht und Steuerrecht (1993);
Osterloh, JuS 1994, 993 ff.
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licher Ebene die Frage, ob die zivilrechtliche Korrektur eines Rechtsgeschäfts
auch steuerliche Konsequenzen nach sich zieht.

Sucht man nach Antworten auf diese Fragen, dann nicht nur aus Freude am
rechtsdogmatischen Gedankenspiel, sondern auch deshalb, weil mit der Lösung
erhebliche ökonomische Konsequenzen einhergehen. Dies zeigt die Betrachtung
des zuvor erwähnten Beispiels. Sollte sich die zivilrechtliche Aufhebung der
Schenkung nicht auch steuerrechtlich auswirken, passiert das, was in der Lite-
ratur als der „größte anzunehmende Unfall“ beschrieben wird:2 Die Rücküber-
tragung des Grundstücks wird steuerrechtlich als zweite Schenkung gewertet,
womit eine zusätzliche Steuerschuld entsteht.

Allein dieses Beispiel verdeutlicht, dass es sinnvoll sein kann, dass das Recht
den Steuerpflichtigen die Möglichkeit gibt, steuerliche Fehlplanung zu korrigie-
ren. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man bedenkt, dass es sich bei dem
Steuerrecht um eine Rechtsmaterie handelt, die von enormer Komplexität, Un-
beständigkeit und Rechtsunsicherheit geprägt ist. Es erscheint, wenn nicht vor-
programmiert, dann doch äußerst wahrscheinlich, dass sich die Steuerpflichtigen
im „Steuerdschungel“3 verirren und bei ihren Rechtsgestaltungen Fehler ma-
chen. Fehlende Steuerplanungssicherheit wird hierzulande daher auch als eines
der „schwerwiegendsten Probleme“ der täglichen Steuerrechtspraxis beschrie-
ben.4

Trotzdem spricht einiges dafür, der Möglichkeit zur Korrektur von steuerli-
cher Fehlplanung abwägend, möglicherweise sogar kritisch gegenüberzustehen.
Schließlich ist die Beseitigung unerwünschter Steuerfolgen nicht nur in Konstel-
lationen denkbar, in denen die Beteiligten im Einklang mit der Rechtsordnung
Grundstücke verschenken, sondern auch in Fällen missbräuchlicher Steuerum-
gehung. Dies ist äußerst problematisch, weil es die Steuerpflichtigen in die Lage
versetzt, ihre aggressiven Steuerplanungen völlig risikolos auszutesten. Stellt sich
rückblickend heraus, dass die Umgehungsgestaltungen ihre Steuerziele verfehlt
haben und somit unerwünschte Steuerfolgen erzeugen, könnten die Steuerpflich-
tigen diese Folgen durch Zuhilfenahme zivilrechtlicher Rechtsinstitute eliminie-
ren oder ihre Rechtsgeschäfte so anpassen, dass diese gar die gewünschten Steu-
erziele verwirklichen. Ein Rechtssystem, das so verfährt, setzt seinen Steuer-
pflichtigen einen Anreiz zur Steuerumgehung.

Da sich alle Rechtsordnungen gleichermaßen fragen müssen, wie sich die Auf-
hebung bzw. Anpassung zivilrechtlicher Vereinbarungen steuerrechtlich aus-
wirkt, bietet sich eine rechtsvergleichende Perspektive an. Die Untersuchung hat
für den Vergleich die Rechtssysteme Deutschlands, Englands und Kanadas ge-
wählt.

2 Piltz, ZEV 2009, 70 ff.
3 S. für diese Formulierung Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem (2002),

S. 73.
4 Aus dem Vorwort von Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem (2002).
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Die Entscheidung für die beiden Rechtsordnungen aus dem Common Law
beruht auf zwei Gründen: Erstens ist der Diskurs zur Beseitigung unerwünschter
Steuerfolgen in diesen Ländern schon weit(er) fortgeschritten und durch diverse
Leitentscheidungen der letzten Jahre hochaktuell.5 Zweitens werden die rechts-
politischen Aspekte zum Problemkreis der Steuerumgehung in den Entscheidun-
gen aus den beiden Common Law-Ländern offener thematisiert als in Deutsch-
land. Dies hängt damit zusammen, dass der Weg zur steuerlichen Folgenbesei-
tigung in Kanada und England über den Pfad der Billigkeitsrechtsprechung
(equity) führt. Damit werden rechtliche Instrumente eingesetzt, die maßgeblich
von Fairnessüberlegungen geprägt sind.

Die Analyse der steuerlichen Folgenbeseitigung im deutschen Recht wird von
der Debatte in England und Kanada erheblich profitieren. Schließlich stellen sich
die gleichen Sachprobleme auch hierzulande, obwohl sie in den hiesigen Ent-
scheidungen nicht immer gleichermaßen transparent zur Sprache kommen.6

II. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands

Die vorliegende Untersuchung verwendet den Begriff der „steuerlichen Fehl-
planung“ im engen Sinne. Hiervon umfasst sind lediglich Konstellationen, in
denen die Steuerpflichtigen durch den Abschluss eines Rechtsgeschäfts Steuer-
folgen erzeugen, deren Herbeiführung sie nicht intendiert haben. Damit klam-
mert die Untersuchung Fallkonstellationen von vorneherein aus, in denen steu-
erliche Fehlplanung durch tatsächliches Geschehen eingetreten ist.

Innerhalb dieser Grenze versteht sie den Begriff wiederum weit und analysiert
steuerliche Fehlplanung in zahlreichen verschiedenen Konstellationen. Beispiels-
weise zählen Fehlvorstellungen über die Höhe einer anfallenden Steuer gleicher-
maßen zum Gegenstand dieser Untersuchung wie ein Irrtum darüber, ob eine
Steuerbefreiungsvorschrift einschlägig ist. Auch die schlichte Unkenntnis des
Umstands, dass ein Rechtsgeschäft überhaupt eine Steuerpflicht auslöst, oder
unerwünschte Steuerfolgen, die aufgrund einer rückwirkenden Rechtsänderung
entstehen, fallen unter den Begriff der steuerlichen Fehlplanung, wie er in dieser
Untersuchung verwendet wird.

Was die zivilrechtliche Reaktion auf steuerliche Fehlplanung anbelangt – dies
gibt bereits der Titel dieser Arbeit vor –, wird sich die Untersuchung auf die
Analyse von Konstellationen beschränken, in denen es den Steuerpflichtigen
darum geht, die unerwünschten Steuerfolgen durch die Zuhilfenahme des Zivil-
rechts zu beseitigen.

5 Vgl. nur Pitt v Holt [2013] 2 AC 108; Attorney General of Canada v Fairmont Hotels Inc,
2016 SCC 56; Canada (Attorney General) v Collins Family Trust, 2022 SCC 26.

6 Vgl. hierzu unter F. V. 2. b)
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Ausgeklammert ist damit die Untersuchung von Fallkonstellationen, in denen
die Steuerfolgen durch zivilrechtliche Ausgleichsinstrumente im Innenverhältnis
zwischen den Beteiligten des Vertrags verteilt werden. Diesem Problemkomplex
hat sich André Meyer in seiner Habilitationsschrift aus dem Jahr 2013 gewidmet.7

Die Thematik, die den internen Steuerausgleich zwischen Privatparteien betrifft,
wird jedoch auf einer anderen Ebene verhandelt als die hier zu klärende Frage-
stellung. Diese Untersuchung interessiert sich ausschließlich dafür, ob Rechtsin-
strumente aus dem Zivilrecht dazu eingesetzt werden können, einen Steueran-
spruch zwischen Staat und Bürger zu beseitigen. Es wird damit explizit nicht
danach gefragt, wie unerwünschte Steuerfolgen zwischen privaten Parteien eines
Rechtsgeschäfts zu verteilen sind, sondern lediglich danach, wie sich diese voll-
ends beseitigen lassen.8

III. Zielsetzung und Gang der Untersuchung

Zielsetzung dieser an der Schnittstelle von Zivil- und Steuerrecht angesiedelten
Untersuchung ist es, herauszuarbeiten, unter welchen Voraussetzungen sich steu-
erliche Fehlplanung beseitigen lässt und welche Auswirkungen mit der steuerli-
chen Folgenbeseitigung einhergehen.

Den Kern der Forschung bildet dabei die Fragestellung, ob durch die Inan-
spruchnahme zivilrechtlicher Instrumente steuerlich fehlgeplante Rechtsge-
schäfte beseitigt bzw. angepasst werden können. Dabei wird die Reaktion des
Zivilrechts auf steuerliche Fehlplanung einerseits unter dem Aspekt der proble-
matischen Anreizsetzung zur Steuerumgehung untersucht. Andererseits wird da-
nach gefragt, ob es Gründe dafür gibt, dass das Recht den Steuerpflichtigen die
Möglichkeit gibt, unerwünschte Steuerfolgen rückwirkend zu beseitigen.

Weil die hiermit aufgeworfenen rechtspolitischen Fragestellungen insbeson-
dere im englischen und kanadischen Recht schon seit längerem diskutiert wer-
den, wird diese Untersuchung ihre Perspektive erweitern und den Umgang mit
steuerlicher Fehlplanung rechtsvergleichend analysieren. Mit diesem Vorgehen
bezweckt sie es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuspüren und nach den
Ursachen für Übereinstimmungen und Abweichungen zu forschen, um somit ein
tieferes Verständnis der eigenen Rechtsordnung zu erlangen.

Der Vergleich mit Rechtsordnungen, die aus dem Common Law-System stam-
men, verspricht dabei einen besonderen Erkenntnisgewinn. Zum einen ist die
Judikatur zu dieser Fragestellung in Kanada und England bereits besonders aus-
geprägt und gleichzeitig auch recht ausdifferenziert. Die Gerichte haben sich in

7 Meyer, Steuerliches Leistungsfähigkeitsprinzip und zivilrechtliches Ausgleichssystem
(2013); vgl. auch Koller, Privatrecht und Steuerrecht (1993), S. 104 ff., der für diese Proble-
matik den Begriff der „zivilrechtlichen Verteilung der Steuerlast“ geprägt hat.

8 Vgl. auch die Abgrenzung zum Steuererstattungsanspruch (§ 37 Abs. 2 AO) bei Meyer,
Steuerliches Leistungsfähigkeitsprinzip und zivilrechtliches Ausgleichssystem (2013), S. 21 f.
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zahlreichen Leitentscheidungen – von denen die neueste im Frühjahr 2022 er-
gangen ist –,9 bereits ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt, wie mit steu-
erlicher Fehlplanung zu verfahren ist. Zum anderen werden unerwünschte Steu-
erfolgen in diesen beiden Rechtsordnungen durch Korrekturinstrumente der
equity-Rechtsprechungbeseitigt.Diese InstrumentehabendieAufgabe,Fairness-
und Gerechtigkeitsüberlegungen in die rechtliche Lösung eines Sachverhalts mit
hineinzutragen, und eignen sich somit hervorragend, um die Problematik der
missbräuchlichen Ingebrauchnahme zivilrechtlicher Instrumente zur Beseitigung
unerwünschter Steuerfolgen zu beleuchten.

Um sicherzustellen, dass bei der konkreten Entscheidungsanalyse und vor
allem im Rahmen der eigenen Positionierung die übergeordneten und größeren
Fragen, die hinter der Problematik der steuerlichen Folgenbeseitigung stehen,
berücksichtigt werden können, wird der zweite Teil dieser Untersuchung eine
abstrakt ökonomische Betrachtungsweise einnehmen (B.).

Wie bereits hervorgehoben, kann diese Untersuchung die zivilrechtliche Re-
aktion auf steuerliche Fehlplanung nicht isoliert betrachten, sondern muss die
steuerlichen Zusammenhänge, die diesem Phänomen zugrunde liegen, stets mit-
denken. Um zu gewährleisten, dass der Blick über den zivilrechtlichen Tellerrand
gelingt, und um aufzuzeigen, welche Funktion die zivilrechtlichen Instrumente
im Rahmen der steuerlichen Folgenbeseitigung einnehmen, wird die steuerrecht-
liche Systematik zunächst isoliert beleuchtet (C.).

Erst wenn dieses Fundament gelegt ist, wird sich die Arbeit der Frage widmen,
wie das Zivilrecht auf steuerliche Fehlplanung reagiert (D.). An dieser Stelle an-
gelangt, wird die Untersuchung zunächst die bestehende Rechtsprechung aus-
werten, um aufzuzeigen, welche zivilrechtlichen Folgen steuerliche Fehlplanung
nach sich zieht. In diesem Teil wird eine beobachtende Perspektive eingenommen
und der zivilrechtliche Umgang mit steuerlicher Fehlplanung deskriptiv darge-
stellt. Dabei soll die Judikatur insbesondere dahingehend analysiert werden, ob
die zuvor aufgezeigten rechtspolitischen Erwägungen die Entscheidungsfindung
der Gerichte beeinflussen.

Im darauffolgenden Teil werden die Ergebnisse aus den Länderberichten
rechtsvergleichend analysiert (E.).

Diese Analyse bildet die Grundlage für die Schlussfolgerungen, die im vorletz-
ten Kapitel gezogen werden (F.). Im Fokus steht neben allgemeinen Beobach-
tungen, die für alle Rechtsordnungen gleichermaßen gelten, insbesondere die
Frage, wie sich die Ergebnisse aus dem Rechtsvergleich für das deutsche Recht
furchtbar machen lassen. Zentral wird sich diese Untersuchung dabei mit der
Frage auseinandersetzen, ob die Vorschrift zur steuerlichen Folgenbeseitigung
im deutschen Recht dahingehend reformiert werden sollte, dass sie die Beseiti-
gung unerwünschter Steuerfolgen in Fällen von Steuerumgehung untersagt.

9 Canada (Attorney General) v Collins Family Trust, 2022 SCC 26.
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Das letzte Kapitel dieser Arbeit bildet der Schlussteil (G.). In diesem Ab-
schnitt werden zum einen die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. Zum an-
deren wird der Versuch unternommen, die unterschiedlichen Argumentations-
fäden nochmals in einem Gesamtbild zusammenzuführen, um darzustellen, wie
die einzelnen Problematiken im System der steuerlichen Folgenbeseitigung zu-
sammenhängen und aufeinander einwirken.

IV. Darstellung des Rechtsvergleichs

Wie jede rechtsvergleichende Untersuchung, sieht sich auch die vorliegende Stu-
die mit der Frage konfrontiert, durch welchen Aufbau sich die zu analysierende
Problematik am besten darstellen lässt. Die klassische Rechtsvergleichung kennt
zwei verschiedene Aufbaumöglichkeiten: Die Darstellung anhand von Länder-
berichten und der Aufbau in Form eines verzahnten Vergleichs. Beide Varianten
haben Vor- und Nachteile, deren Für und Wider im Kontext der jeweiligen Fra-
gestellung sorgfältig abzuwägen sind.

Ist die Untersuchung in Länderberichten aufgebaut, wird zunächst rein de-
skriptiv dargestellt, wie das jeweilige Sachproblem in den einzelnen Rechtsord-
nungen konkret gehandhabt wird. Erst im Anschluss hieran wird der eigentliche
Vergleich angestellt und nach Ursachen und Gründen für etwaige Unterschiede
und Gemeinsamkeiten geforscht. Der Nachteil an diesem Aufbau ist, dass die
Arbeit in dieser Darstellungsform nicht ohne Wiederholungen auskommt, denn
für die rechtsvergleichende Analyse wird der Inhalt der Länderberichte natur-
gemäß kurz zusammengefasst werden müssen.

Diesem Problem entgeht der verzahnte Vergleich, bei dem Wiederholungen
überflüssig sind. Hier verschränken die deskriptive Darstellung und der Ver-
gleich, sodass keine Zusammenfassungen notwendig sind, was sich ungemein
positiv auf den Lesefluss der rechtsvergleichenden Arbeit auswirkt.

Nichtsdestoweniger existieren problembezogene Besonderheiten, die es recht-
fertigen, die Arbeit gleichwohl anhand von Länderberichten aufzubauen. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die Aufspaltung in einzelne Fallgruppen den
Blick für größere Zusammenhänge versperrt und sich valide Erkenntnisse nur
durch Querbezüge zum abstrakten System gewinnen lassen. Darüber hinaus wird
sich die Darstellung in Form von Länderberichten auch dann als sinnvollere
Alternative erweisen, wenn feststeht, dass die Behandlung des konkreten Sach-
problems in den einzelnen Rechtsordnungen von besonderen Pfadabhängigkei-
ten (path dependence) geprägt ist. Um diese offenzulegen, bedarf es in erster Linie
einer historischen und politischen Kontextualisierung.

Wie die nachfolgende Analyse zeigen wird, erfüllt die Untersuchung der steu-
erlichen Folgenbeseitigung beide Kriterien. Zum einen muss die zivilrechtliche
Reaktion auf steuerliche Fehlplanung innerhalb des steuerlichen Kontexts dar-
gestellt werden und kann nur in Relation zum abstrakten Zivil- und Steuerrechts-
system verständlich gemacht werden. Um den status quo zu verstehen, ist es zum
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anderen notwendig, die historische Entwicklung der Rechtsprechung nachzu-
zeichnen sowie steuerpolitische Diskussionen zu erläutern.

Dabei bemüht diese Arbeit die historische Perspektive aber nicht nur, um ein
besseres Verständnis der geschichtlich gewachsenen Rechtsinstitute zu erlangen,
sondern insbesondere auch deshalb, weil sich aus den Begründungen der vergan-
genen Entscheidungen spannende Erkenntnisse ableiten lassen, die für den
Rechtvergleich an späterer Stelle fruchtbar gemacht werden können.

Aufgrund dieser Erwägungen wird die Darstellung der vorliegenden Unter-
suchung anhand von Länderberichten erfolgen.





B. Abstrakte und ökonomische Betrachtung

Bevor diese Arbeit den Umgang mit steuerlicher Fehlplanung in den einzelnen
Rechtsordnungen konkret analysiert, wird sie die Problematik vorerst abstra-
hiert beleuchten. Aus diesem Blickwinkel wird zunächst nach dem Ursprung
steuerlicher Fehlplanung geforscht und ermittelt, welche systemimmanenten
Faktoren dieses Phänomen bedingen. Sodann wird diese Studie eine ökonomi-
sche Betrachtungsweise einnehmen und aufzeigen, welche wirtschaftlichen Aus-
wirkungen aus steuerlicher Fehlplanung und zivilrechtlicher Steuerfolgenbesei-
tigung resultieren.

Die ökonomische Untersuchung von rechtlichen Instituten, Phänomenen
oder Regeln ist in der Rechtsvergleichung, die einen interdisziplinären Ansatz
verfolgt und in der ein methodischer Pluralismus herrscht, weitverbreitet und
erweist sich als besonders erkenntnisversprechend, um das Recht in seiner glo-
balen Dimension zu verstehen.1 Florian Faust beschreibt dies in seinem Beitrag
aus dem Oxford Handbook of Comparative Law wie folgt: „[The] economic ana-
lysis can help to identify the larger questions underlying specific legal rules […].“2

Genau zu diesem Zweck soll die ökonomische Betrachtung auch innerhalb
dieser Untersuchung fruchtbar gemacht werden. Über einen theoretischen An-
satz soll aufgezeigt werden, in welchem ökonomischen Spannungsfeld die Besei-
tigung unerwünschter Steuerfolgen steht. Dies geschieht in der Überzeugung,
dass die Entscheidungsfindung in den einzelnen Rechtsordnungen erst dann voll-
umfänglich durchdrungen werden kann, wenn klar ist, welche „großen Fragen“
mit der steuerlichen Folgenbeseitigung einhergehen.

1 Vgl. etwa Mattei/Cafaggi, in: Newman (Hrsg.), The New Palgrave Dictionary of Eco-
nomics and the Law, Vol. 1 (2002), 346, 351, die dafür plädieren, sich verschiedenster wissen-
schaftlicher Methoden (aber insbesondere der ökonomischen Analyse) zu bedienen, um das
Recht in seiner globalen Dimension zu verstehen. Oder auch Kischel, Rechtsvergleichung
(2015), § 3 Rn. 95, der zwar ausführlich auf die Schwierigkeiten der ökonomischen Betrach-
tung in der Rechtsvergleichung eingeht, im Ergebnis allerdings resümiert, dass diese in einer
„weichen Anwendung“ (d.h. in Aussparung zahlreicher technischer Details, striktem Mo-
deldenken und einem zu engen Effizienzbegriff) durchaus überzeugt, und anregt bei dieser
Anwendungsform dann jedoch nicht mehr auf den Begriff der „ökonomischen Analyse“ zu
bestehen. S. zudem Husa, A New Introduction to Comparative Law (2015), S. 46.

2 Faust, in: Reimann/Zimmermann (Hrsg.), The Oxford Handbook of Comparative
Law2 (2019), 837, 856.
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Die Ökonomik dient dazu, der Forschung einen wissenschaftlichen Referenz-
rahmen zu bieten, um bei der Auswertung des Rechtsvergleichs nicht auf vage
Konzepte wie „Fairness“ und „Gerechtigkeit“ zurückgreifen zu müssen.3

Vorausgeschickt sei noch, dass die Ausführungen in diesem Abschnitt für alle
in den Blick genommen Rechtsordnungen gleichermaßen gelten, somit vor die
Klammer gezogen werden und die konkrete Analyse der zivilrechtlichen Reak-
tion auf steuerliche Fehlplanung an späterer Stelle beeinflussen.

I. Komplexität, Unbeständigkeit und Rechtsunsicherheit
im Steuerrecht

Möchte diese Untersuchung das Phänomen steuerrechtlicher Fehlplanung ab-
strakt beleuchten, so muss sie dieses zunächst in den größeren Kontext des Steu-
errechts einordnen. Hierfür ist an erster Stelle zu untersuchen, welche dem Steu-
errecht immanenten Faktoren steuerrechtliche Fehlplanung bedingen.

Werden Steuerrechtssysteme beschrieben, zählen Komplexität, Unbeständig-
keit und Rechtsunsicherheit zu den am häufigsten genannten Attributen.4 Auch
wenn die Gründe für steuerliche Fehlplanung vielfältig sein können, sind Pla-
nungsunsicherheiten, wie die unsichere Rechtslage im Steuerrecht, die Komple-
xität und die Unbeständigkeit der Normen, häufig kausal für steuerliche Fehl-
planung.

Dieser Umstand ist bereits vielfach kritisiert worden und mündete vor allem in
der Vergangenheit oft in der Forderung, das Steuerrecht fundamental zu refor-
mieren. Zu den vehementesten Verfechtern dieses Anliegens zählen in Deutsch-
land Joachim Lang und Klaus Tipke, die in zahlreichen Schriften unermüdlich für
die (Neu-)ordnung des Steuerrechts geworben haben.5 In England versucht man,
diese Problematik auf institutionalisierte Art und Weise zu lösen. Im Jahr 2010
wurde zu diesem Zweck das Office of Tax Simplification gegründet. Diese Or-
ganisation soll unabhängige Beratung zur Vereinfachung des englischen Steuer-
systems bieten.6 Jedoch gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass die konkret

3 Vgl. Faust, in: Reimann/Zimmermann (Hrsg.), The Oxford Handbook of Comparative
Law2 (2019), 837, 848 f.

4 Vgl. für das deutsche Recht: Schramm, Steuerliche Ungewißheitsanalyse (1989), S. 12 ff.;
Voß, Ungewißheit im Steuerrecht (1992), S. 27 ff.; Rose, in: FS 40 Jahre der Betrieb (1988), 93,
99; Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtsproblem (2002), S. 63 ff. Vgl. für das englische
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